
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

6. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Aumühle 
vom 04.07.2016

TOP 12 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Bauvoranfrage: Teilung des Grundstückes und Bebauung mit zwei 
Einfamilienhäuser
Eichenweg 13

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle erteilt sein gemeindliches Einvernehmen nach § 36 
i.V.m. § 34 BauGB zur Bauvoranfrage für die Errichtung von 2 Einfamilienhäusern auf dem 
Grundstück Eichenweg 13 zu folgenden Fragestellungen:

- Eine ideelle Grundstücksteilung des Grundstückes Eichenweg 13 ist zulässig.
- Die Errichtung eines zweiten Hauses ist für das Grundstück generell zulässig
- Ein Holzständerbau und Flachdach sind zulässig

 
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle stellt sein gemeindliches Einvernehmen nach § 36 
i.V.m. § 31 BauGB zum Befreiungsantrag für die Errichtung einer zweiten Zufahrt von der 
Straße „Zur Waldwiese“ im Rahmen eines Bauantrages in Aussicht. 

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle stellt sein gemeindliches Einvernehmen nach § 36 
i.V.m. § 31 BauGB zum Befreiungsantrag für die Fällung der Bäume Nr. 1 – 6, 9, 10, 11, 17 – 
19 im Rahmen eines Bauantrages in Aussicht. 

Ausnahmen von der GRZ und GFZ sowie der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse werden 
nicht erteilt.

Der Bauausschuss empfiehlt dem Bürgermeister, eine Genehmigung nach der Erhaltungssat-
zung „Kuhkoppel“ für den Abbruch des Bestandshauses sowie für die Bauvoranfrage zur Errich-
tung von zwei Einfamilienhäusern auf dem Grundstück „Eichenweg 13“ zu erteilen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Herr Schättgen von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; 
er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.



Abstimmungsergebnis: Stimmberechtigt: 7

Ja-Stimme(n): 7

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0

Hinweis:

Aus städtebaulicher Sicht wäre es zu begrüßen, wenn der Baukörper weiter Richtung Mitte, 
weg vom Katzenstieg, angeordnet werden würde. 


	Auszug beglaubigt

